
 

 

Az.: 2 A 469/23 
3 K 1109/19  VG Chemnitz 
  

 

 
 

SÄCHSISCHES 
OBERVERWALTUNGSGERICHT 

 
 

Beschluss 
 
 

In der Verwaltungsrechtssache  
 
 
 
des Herrn 
 
 

– Kläger – 
– Antragsgegner – 

 
 
prozessbevollmächtigt: 
 
 
 
 

gegen 
 
 
die Bundesrepublik Deutschland 
vertreten durch Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr 
Abteilung I Justiziariat 
Kölner Straße 262, 51149 Köln 
 
 

– Beklagte – 
– Antragstellerin – 

 
 
 

wegen 
 
 
Soldatenrechts (Rückforderung von Studienkosten)  
hier: Antrag auf Zulassung der Berufung 
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hat der 2. Senat des Sächsischen Oberverwaltungsgerichts durch den Vizepräsidenten des 
Oberverwaltungsgerichtes Dr. Grünberg, die Richterin am Oberverwaltungsgericht Dr. Henke 
und die Richterin am Oberverwaltungsgericht Dr. Hoentzsch 
 
am 25. Februar 2025 
 
 
 

beschlossen: 
 
Soweit die Beteiligten den Rechtsstreit in der Hauptsache übereinstimmend für erledigt erklärt 
haben, wird das Verfahren eingestellt. 
 
Im Übrigen wird auf den Antrag der Beklagten die Berufung gegen das Urteil des 
Verwaltungsgerichts Chemnitz vom 7. September 2023 - 3 K 1109/19 - zugelassen. 
 
Die Kostenentscheidung bleibt der Endentscheidung vorbehalten. 
 
 

Gründe 

 

Soweit die Beteiligten im Hinblick auf die von der Beklagten mit Schreiben vom 23. November 

2023 vorgenommene Reduzierung des geforderten Erstattungsbetrags auf 7.000 € den 

Rechtsstreit betreffend den darüber hinausgehenden Erstattungsbetrag (7.583,66 €) mit 

Schriftsätzen vom 13. und vom 16. Februar 2025 übereinstimmend für erledigt erklärt haben, 

war das Verfahren einzustellen. 

 

Der zulässige Antrag der Beklagten auf Zulassung der Berufung hat im Übrigen Erfolg. Die 

Berufung ist gemäß § 124 Abs. 2 Nr. 1 VwGO zuzulassen, weil ernstliche Zweifel an der 

Richtigkeit der verwaltungsgerichtlichen Entscheidung bestehen und von der Beklagten 

vorgetragen wurden. 

 

Der Zulassungsgrund der ernstlichen Zweifel dient der Verwirklichung von 

Einzelfallgerechtigkeit. Er soll eine berufungsgerichtliche Nachprüfung des Urteils des 

Verwaltungsgerichts ermöglichen, wenn sich aus der Begründung des Zulassungsantrags 

ergibt, dass hierzu wegen des vom Verwaltungsgericht gefundenen Ergebnisses 

Veranlassung besteht. Ernstliche Zweifel in diesem Sinne sind deshalb anzunehmen, wenn 

der Antragsteller des Zulassungsverfahrens tragende Rechtssätze oder erhebliche 

Tatsachenfeststellungen des Verwaltungsgerichts mit schlüssigen Gegenargumenten so 

infrage stellt, dass der Ausgang des Berufungsverfahrens zumindest als ungewiss erscheint 

(vgl. BVerfG, Beschl. v. 23. Juni 2000, NVwZ 2000, 1164; Beschl. v. 26. März 2007, NVwZ-

RR 2008, 1). 

 

Die Beklagte hat mit ihrem Zulassungsantrag ernstliche Zweifel (§ 124 Abs. 2 Nr. 1 VwGO) 

geltend gemacht und in diesem Zusammenhang die entscheidungserhebliche Auffassung des 
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Verwaltungsgerichts zum Verständnis von § 56 Abs. 4 Satz 3 SG beanstandet. Nach dieser 

Bestimmung kann auf die Erstattung der Studienkosten eines früheren Zeitsoldaten ganz oder 

teilweise verzichtet werden, wenn sie für diesen eine besondere Härte bedeuten würde. Das 

Verwaltungsgericht sei unzutreffend davon ausgegangen, dass die Beklagte wegen eines 

Härtefalls ihr Ermessen fehlerhaft ausgeübt habe. Das Verhältnis der Kosten des Studiums 

bei der Bundeswehr zu den dem Kläger hypothetisch entstandenen Kosten für ein Studium an 

einer zivilen Universität begründe keinen Härtefall, weil eine Vergleichbarkeit ausscheide. Die 

vom Verwaltungsgericht herangezogene Berechnungsmethode anhand der Düsseldorfer 

Tabelle sei gesetzlich nicht geboten; es genüge die gleichmäßige Anwendung einer realitäts- 

und sonst sachgerechten Methode zur Kostenermittlung, die dem Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit Rechnung trage. Mit diesem Vortrag werden die Feststellungen des 

Verwaltungsgerichts für das Zulassungsverfahren in ausreichendem Umfang in Frage gestellt. 

Die zutreffende Anwendung von § 56 Abs. 4 Satz 3 SG wird im Berufungsverfahren zu klären 

sein. 

 

Nachdem der Zulassungsgrund der ernstlichen Zweifel an der Richtigkeit des angegriffenen 

Urteils (§ 124 Abs. 2 Nr. 1 VwGO) vorliegt, kann der Senat offenlassen, ob weitere 

Zulassungsgründe gegeben sind. 

 

Der Beschluss ist unanfechtbar (§ 152 Abs. 1 VwGO). 

 

 
Belehrung zum Berufungsverfahren 

 

Das Antragsverfahren wird als Berufungsverfahren fortgesetzt; der Einlegung einer Berufung 
bedarf es nicht. 
 
Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses Beschlusses zu begründen. 
Die Begründung ist beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht, Ortenburg 9, 02625 Bautzen, 
schriftlich einzureichen. Die Begründungsfrist kann auf einen vor ihrem Ablauf beim 
Sächsischen Oberverwaltungsgericht gestellten Antrag verlängert werden. Die Begründung 
muss einen bestimmten Antrag enthalten sowie die im Einzelnen anzuführenden Gründe der 
Anfechtung (Berufungsgründe). Mangelt es an einem dieser Erfordernisse, so ist die Berufung 
unzulässig. 
 
Die Schriftform ist auch bei Übermittlung als elektronisches Dokument nach Maßgabe des § 
55a der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) sowie der Verordnung über die technischen 
Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere 
elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung – ERVV) vom 
24. November 2017 (BGBl. I 3803), die durch Artikel 6 des Gesetzes vom 5. Oktober 2021 
(BGBl. I S. 4607, 4611) zuletzt geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung gewahrt. 
Verpflichtet zur Übermittlung als elektronisches Dokument in diesem Sinne sind ab 
1. Januar 2022 nach Maßgabe des § 55d VwGO Rechtsanwälte, Behörden und juristische 
Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen 
Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse; ebenso die nach der Verwaltungsgerichtsordnung 
vertretungsberechtigten Personen, für die ein sicherer Übermittlungsweg nach § 55a Abs. 4 
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Satz 1 Nr. 2 VwGO zur Verfügung steht. Ist eine Übermittlung aus technischen Gründen 
vorübergehend nicht möglich, bleibt die Übermittlung nach den allgemeinen Vorschriften 
zulässig. Die vorübergehende Unmöglichkeit ist bei der Ersatzeinreichung oder unverzüglich 
danach glaubhaft zu machen; auf Anforderung ist ein elektronisches Dokument 
nachzureichen. 
 
Für das Berufungsverfahren besteht Vertretungszwang; dies gilt auch für die Begründung der 
Berufung. Danach muss sich jeder Beteiligte durch einen Rechtsanwalt oder einen 
Rechtslehrer an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule eines Mitgliedstaates 
der Europäischen Union, eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz, der die Befähigung zum Richteramt besitzt, 
als Bevollmächtigten vertreten lassen. Behörden und juristische Personen des öffentlichen 
Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten 
Zusammenschlüsse können sich durch eigene Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt 
oder durch Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt anderer Behörden oder juristische 
Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen 
Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse vertreten lassen. Darüber hinaus sind als 
Bevollmächtigte vertretungsbefugt nur 
 
Steuerberater, Steuerbevollmächtigte, Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer, Personen 
und Vereinigungen im Sinn des § 3 Nr. 4 des Steuerberatungsgesetzes sowie Gesellschaften 
im Sinn des § 3 Nr. 2 und 3 des Steuerberatungsgesetzes, die durch Personen im Sinn des § 
3 Nr. 1 des Steuerberatungsgesetzes handeln, in Abgabenangelegenheiten, 
 
berufsständische Vereinigungen der Landwirtschaft für ihre Mitglieder, 
 
Gewerkschaften und Vereinigungen von Arbeitgebern sowie Zusammenschlüsse solcher 
Verbände für ihre Mitglieder oder für andere Verbände oder Zusammenschlüsse mit 
vergleichbarer Ausrichtung und deren Mitglieder, 
 
Vereinigungen, deren satzungsmäßige Aufgaben die gemeinschaftliche Interessenvertretung, 
die Beratung und Vertretung der Leistungsempfänger nach dem sozialen 
Entschädigungsrecht oder der behinderten Menschen wesentlich umfassen und die unter 
Berücksichtigung von Art und Umfang ihrer Tätigkeit sowie ihres Mitgliederkreises die Gewähr 
für eine sachkundige Prozessvertretung bieten, für ihre Mitglieder in Angelegenheiten für 
Kriegsopferfürsorge und des Schwerbehindertenrechts sowie der damit im Zusammenhang 
stehenden Angelegenheiten, 
 
juristische Personen, deren Anteile sämtlich im wirtschaftlichen Eigentum einer der in den 
Nummern 3 und 4 bezeichneten Organisationen stehen, wenn die juristische Person 
ausschließlich die Rechtsberatung und Prozessvertretung dieser Organisation und ihrer 
Mitglieder oder anderer Verbände oder Zusammenschlüsse mit vergleichbarer Ausrichtung 
und deren Mitglieder entsprechend deren Satzung durchführt, und wenn die Organisation für 
die Tätigkeit der Bevollmächtigten haftet. 
 
Ein Beteiligter, der zur Vertretung berechtigt ist, kann sich selbst vertreten. 
 
 
gez.: 
Grünberg     Henke     Hoentzsch 
 
 
 


